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Versuch einer V erteid igung der Landesgraduiertenför- 
derungsgesetze
(zu Huba, Z R P  1986, 246ff .)

Huba bezeichnet die Graduiertenförderungsgesetze der Länder wis
senschaftspolitisch betrachtet als T otgeburt; die aufgew andten M ittel 
seien vertanes Geld; die Leistungen w irkten  nur sozial. Dieses U rteil 
ist streng und bring t den Leistungsem pfänger in den Geruch des 
Parasitären. Hubas A rgum entation hält indes einer m it gleicher Stren
ge unternom m enen Ü berprüfung niefit stand:

Seinen K ern- und Obersatz, w enn ein A bnehm en der Anzahl ge
förderter Prom otionsvorhaben sich nicht in einem R ückgang der 
Zahl der bestandenen D oktorprüfungen  niederschlage, sei die G radu
iertenforderung überflüssig, hält Huba offensichtlich für ein seiner
seits keines Beweises bedürftiges A xiom . Es ist aber keineswegs si
cher, daß die U m setzung von P rom otionsplänen in die T at direkt 
von ihrer Bezuschussung abhängig ist. E bensogut ist es denkbar, daß 
der Prom otionslustige, wenn eine Inanspruchnahm e staatlicher Gra
duiertenfbrderung nicht m öglich ist, sich um  andere E innahm equel
len bem üht, um  seinen Lebensunterhalt w ährend der A rbeit an der 
Dissertation zu sichern.

Diese anderw eitige Finanzierung kann aus einem Stipendium  einer 
nichtstaatlichen Einrichtung (mit einer m ehr oder m inder starken 
Einbindung des Stipendiaten in diese Einrichtung) bestehen. Viel
leicht kann ein D oktorand  auch m it einem späteren A rbeitgeber eine 
Vereinbarung treffen. N u r  wenige w erden von eigenem V erm ögen 
zehren können oder etw a einen hilfsbereiten und zahlungsfähigen 
Verwandten oder sonstigen G önner finden.

Häufig w ird  aber n ur der W eg bleiben, die D issertation neben einer 
Erwerbstätigkeit anzufertigen. M an m ag hier eine Tätigkeit an der 
Hochschule em pfehlen wollen, m uß jedoch  entdecken, wie sehr im

H ochschulbereich die Stellen zusam m engestrichen w urden und w er
den; Einstellungen, die im  wesentlichen der A lim entation eines D ok
toranden (oder Habilitanden) dienen, indem  die Anfertigung der D is
sertation (oder Habilitationsschrift) als Dienstpflicht galt, gehören 
der Vergangenheit an. D er Betreffende w ird  vielm ehr tatsächlich 
D ienst zu leisten haben, der nicht im  Anfertigen der Arbeit besteht, 
was selbstverständlich erst recht für den nicht bei einer Hochschule 
Beschäftigten gilt. D ie Erw erbstätigkeit dürfte so aber die konzen
trierte und  kontinuierliche A rbeit an der D issertation beeinträchtigen; 
nicht um sonst sind dem  nach den G raduiertenförderungsgesetzen 
V ersorgten allenfalls w enige W ochenstunden einer Erwebstätigkeit 
zugestanden (s. z. B. § 6 G raduiertenförderungsgesetz N ordrhein- 
Westfalen vom  26. 6. 1984, GVB1NRW, S. 363ff., i.V . m it § 3  Gra- 
duiertenförderungsverordnung N ordrhein-W estfalen vom  17.7. 
1984, GVB1NRW , S. 416ff.). Eine V erzögerung des Abschlusses der 
P rom otion  drängt sich a u f -  Huba berührt dies nicht m it einem W ort, 
obw ohl er selbst das doppelte Z iel der G raduiertenforderung -  zum 
einen personell die Förderung der W eiterqualifikation des wissen
schaftlichen N achwuchses, zum  anderen sachlich die Förderung der 
Forschung -  beschreibt. Diese Förderung ist aber gerade dann gege
ben, w enn der N achw uchs rascher qualifiziert, das Forschungsergeb
nis schneller erreicht ist.

W enn Huba m eint, der als wissenschaftlicher M itarbeiter einge
stellte P rom ovend  w erde besser und effektiver gefördert als der ge
setzlich G eforderte, so kann ihm  allerdings beigepflichtet werden, 
sow eit er dam it auch zum  A usdruck bringen wollte, daß zu einem 
N achw uchsw issenschaftler auch Erfahrung im  Wissenschaftsbetrieb 
der H ochschule über das dem  Studenten W ahrnehm bare hinaus ge
hört. Insofern könnte eine durch die Tätigkeit eintretende Verzöge
rung des Prom otionsabschlusses und dam it der Qualifikation ausge
glichen w erden; w om öglich kann m an dam it auch das verspätete 
Erzielen des Forschungsergebnisses in K au f nehm en. U nter diesem 
G esichtspunkt bliebe die G raduiertenförderung zwar vielleicht nur 
der zw eitbeste Weg der N achw uchs- und Forschungsförderung. 
Gleichw ohl gilt hier w iederum  m eine Sorge der allgemeinen Schwie
rigkeit, eine freie Stelle in der Hochschule, gerade auch in der Nähe 
des D oktorvaters, die Huba w egen der dann ständig möglichen Be
treuung des Prom ovenden betont, zu finden (wie übrigens, wenn der 
D oktorvater ein Em eritus ohne A usstattung m it Personalm itteln sein 
sollte?). H insichtlich derer, für die sich keine Stelle in der Hochschule 
findet, w äre die G raduiertenforderung dann doch der beste Ausweg.

Eine angesichts dessen fast nu r läßliche Sünde begeht Huba zudem, 
w enn er statistisches M aterial vorträgt, daß nicht etwa die Förderung 
gem äß den seit 1984 in K raft getretenen G raduiertenförderungsgeset- 
zen der Länder abbildet, sondern nu r die gem einsam e Graduierten
forderung des Bundes und der Länder von 1974 bis 1977, seine 
Schlußfolgerung aber gerade auch au f die geltenden Graduiertenför- 
derungsgesetze der Länder bezieht. Die Zahl der Hochschulabsolven
ten ist heute noch im  Steigen begriffen; w enn die Prom otionsneigung 
nicht sinkt, w erden im m er m ehr A spiranten, darunter w ohl auch 
im m er m ehr H ochbegabte, vor der Frage der Finanzierung einer P ro
m otion stehen -  dies bei der bereits genannten Stellenverknappung 
im  H ochschulbereich. H insichtlich der P rom otionsneigung stellt H u
ba im  übrigen eine weitere unbewiesene Behauptung auf: er hält sie 
näm lich ftir feststehend. Selbst w enn aber sein eingangs vorgeführter 
Obersatz, abnehm ende Förderung müsse, sofern sie notw endig sein 
soll, sich im  Fallenlassen von Prom otionsplänen äußern, zuträfe, 
könnte der N ichtrückgang der abgeschlossenen Prom otionsverfahren 
tro tz  Abbau der Bezuschussung noch in den Siebziger Jahren im m er
hin noch darauf zurückzuführen sein, daß zufällig in dieser Zeit nicht 
nu r die absolute Zahl der H ochschulabsolventen, sondern auch ange
sichts der allgemeinen, zusätzliche Q ualifikationen verlangenden La
ge am  A rbeitsm arkt relativ deren Prom otionsfreudigkeit und auch 
deren O pferbereitschaft anstieg, was w om öglich  einen zu erw arten
den absoluten und auch einen relativen R ückgang der P rom otionen 
verhinderte. Schließlich übersieht Huba, daß die von ihm  angeführte 
U m stellung der G raduiertenforderung au f Darlehen am  Ende der 
Siebziger Jahre nicht einen völligen Fortfall der Graduiertenförderung 
bedeutete; w iederum  die R ichtigkeit von Hubas O bersatz einmal an
genom m en, liegt es doch nicht allzu fern, daß auch dies Prom otions
vorhaben davor bew ahrte, fallengelassen zu werden.

Insgesam t ist som it die G raduiertenförderung vielleicht doch nicht 
ganz sinnlos. Ich verhehle nicht, daß auch meine Ä ußerungen nur 
V erm utungen sind. Sie können die Behauptung der Überflüssigkeit 
der G raduiertenförderungsgesetze nicht widerlegen, ihre N otw en-



digkeit nicht beweisen. Sie können aber verhindern, daß gegenlau
tende V erm utungen für sich in A nspruch nehm en, als W ahrheit zu 
gelten. Ich halte es allemal für besser, w enn der Gesetzgeber das ihm  
zustehende gesetzgeberische Erm essen so ausübt, daß er -  auch unter 
der Gefahr, daß es sich nur um  ein unnötiges Geschenk handelt -  
G raduiertenforderung anordnet, als w enn aufgrund nur vorgeblicher 
Logik gegen sie entschieden w ird. Christoph Becker, Köln


